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Geschäftsbedingungen 

Wer kann teilnehmen? 
 
Die Volkshochschule der Stadt Mayen ist eine ge-
meinnützige Einrichtung der Weiterbildung und als 
solche Teil des öffentlichen Bildungswesens. 
Teilnehmen kann jeder Bildungswillige ohne Rücksicht 
auf seine/ihre Vorbildung, der/die das 15. Lebensjahr 
vollendet hat. Zu den Kursen des zweiten Bildungs-
weges und den berufsbildenden Lehrgängen mit an-
erkanntem Abschluss beachten Sie bitte die Anmer-
kungen bei den betreffenden Kursbeschreibungen. 
 
Wann anmelden? 
 
Wer an Kursen/Veranstaltungen der VHS teilnehmen 
will, ist verpflichtet, sich anzumelden und die entspre-
chenden Kosten zu zahlen. Grundsätzlich hat die An-
meldung vor Beginn des Kurses/der Veranstaltung zu 
erfolgen. Es besteht aber die Möglichkeit bei Kursen 
mit einer Laufzeit von mindestens 4 Abenden, einmal 
vor der festen Anmeldung kostenfrei am Unterricht 
teilzunehmen, um sich zu orientieren.  
Hierzu muss aber eine vorherige Absprache mit der 
Geschäftsstelle der VHS erfolgen.  
Nach dem Schnupperabend muss eine verbindliche 
Anmeldung vorliegen, sofern Sie den Kurs weiterhin 
besuchen möchten. Mit der Anmeldung zu einem 
Kurs/einer Veranstaltung und der Annahme der An-
meldung durch die VHS kommt ein Vertrag zwischen 
Teilnehmenden und VHS zustande. Hiermit werden 
vertragliche Rechte und Pflichten nur zwischen der 
VHS als Veranstalter und den Anmeldenden begrün-
det.  
Die Anmeldungen werden in zeitlicher Reihefolge des 
Eingangs bei der VHS Mayen entgegengenommen 
und bearbeitet.  
 
Wo anmelden? 
 
VHS-Geschäftsstelle 
Rathaus Rosengasse, Zimmer 180 
56727 Mayen 
Telefon: 02651 / 881002 
Fax : 02651 / 8855000 
Email: vhs@mayen.de 
Internet: www.mayenzeit.de 
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Wie anmelden? 
 
Eine Anmeldung ist nur schriftlich möglich.  
Ein vorgedrucktes Anmeldeformular finden Sie im 
Semesterverzeichnis. Das ausgefüllte Formular kön-
nen Sie persönlich bei der VHS-Geschäftsstelle, Rat-
haus Rosengasse, Zimmer 180 abgeben oder uns 
auch per Post oder Fax zusenden. 
Weiterhin besteht die Möglichkeit sich im Internet auf 
www.mayenzeit.de anzumelden. Hier finden Sie ne-
ben dem Kursprogramm der VHS auch das Anmelde-
formular. 
Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie umgehend ein 
Einladungsschreiben mit beigefügtem Überweisungs-
träger zur Zahlung der Kursgebühr. 
 
Rücktritt 

 
Sollten Sie nach erfolgter Anmeldung nicht teilnehmen 
können, ist für einen gebührenfreien Rücktritt spätes-
tens 3 Werktage vor Veranstaltungsbeginn eine 
schriftliche Rücktrittserklärung an die Geschäftsstelle 
erforderlich.  
 
Was kostet es?  

 
Die Kosten der Kurse/Veranstaltungen entnehmen Sie 
bitte den entsprechenden Ausschreibungen. Sie sind 
vor Beginn der Veranstaltung zu überweisen. Bei 
Nichtzahlung der Kursgebühr und darauffolgende 
Mahnung wird eine Verwaltungsgebühr von 3,00 € fäl-
lig.  
 
Ermäßigungen 

Auf Nachweis wird, ausgeschlossen sind Einzelveran-
staltungen, eine Ermäßigung von 30 % auf die ausge-
schriebene Gebühr für 

- Schüler im Sinne des Schulgesetzes, 
- Auszubildende, 
- Studenten, 
- Wehrpflichtige, Zivildienstleistende sowie 
- Arbeitslosengeld II Empfänger (Hartz IV) 

gewährt, 
ebenfalls  

- Schwerbehinderte und Rentner, 
sofern ihr Einkommen unter der Grundsicherung 
liegt.  
Inhaber der Jugendleitkarte erhalten eine Ermäßigung 
von 50 %. 
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Die Vorlage der entsprechenden Nachweise ist bis  
zum Beginn der Veranstaltung bei der Geschäftsstelle 
vorzulegen. Eine Inanspruchnahme einer Ermäßigung 
kann pro Kurs und Person nur einmal in Anspruch ge-
nommen werden.  
 
Durch Versäumen oder Abbrechen der Teilnahme an 
den Veranstaltungen entsteht kein Anspruch auf Er-
stattung oder  Nachlass der Gebühr. 
 
Unsere Bankverbindungen 

Kreissparkasse Mayen             (BLZ 576 500 10) 
Konto: 7583 
 
Volksbank Rhein-Ahr-Eifel (BLZ 577 615 91) 
Konto: 19270000 
 
Commerzbank AG Mayen (BLZ 570 400 44) 
Konto: 2513729 
 
Deutsche Bank AG   (BLZ 574 700 47) 
Konto: 1402700 
 
Postbank Köln                (BLZ 370 100 50) 
Konto: 3317500 
 
Geben Sie bitte auf der Überweisung Ihre vollständige 
Anschrift sowie die Bezeichnung der betreffenden 
Veranstaltungen an.  
Die Einzahlungsquittung gilt zugleich als Berechti-
gungsnachweis zur Teilnahme am Kurs. Bitte legen 
Sie diese als Anmeldebestätigung am ersten Kurstag 
dem Dozenten vor.  
 
Ausgenommen von dieser Regelung sind Angebote, 
die in Kooperation mit anderen Trägern durchgeführt 
werden. Hier sind die Bedingungen des jeweiligen 
Trägers zu beachten.  
 
Studienreisen und Exkursionen, die einen Dritten als 
Veranstalter und Vertragspartner ausweisen, sind kei-
ne Veranstaltungen der VHS. Insoweit tritt die VHS 
nur als Vermittler auf.  
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Teilnehmerzahl 

Kurs- und Seminarveranstaltungen können in der Re-
gel nur durchgeführt werden, wenn sich mindestens 
10 Teilnehmer eingeschrieben haben. Bei einer gerin-
geren Anmeldezahl entscheidet die Geschäftsstelle. 
Kommt ein Kurs nicht zustande, wird den angemelde-
ten Teilnehmern die bereits gezahlte Kursgebühr     
zurückerstattet.  
 
Teilnahmebescheinigungen 

Die regelmäßige Kursteilnahme wird auf Wunsch nach 
Ende der Veranstaltungen gerne von der Geschäfts-
stelle der VHS mit einer Teilnahmebescheinigung be- 
stätigt. Diese ist kostenfrei. 
 
Haftung 

Die VHS übernimmt keine Haftung bei Diebstählen, 
Beschädigungen, Unglücksfällen, Verlusten, Verspä-
tungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten. Für die 
Veranstaltungsteilnehmer besteht ein begrenzter 
nachrangiger Unfallversicherungsschutz nach den 
Bestimmungen des Kommunalen Schadensaus-
gleichs für Schülerunfälle. Bei evtl. Schäden teilen Sie 
bitte sofort schriftlich den Schadensfall der VHS Ver-
waltung mit. Eine über die vorgenannten Versiche-
rungsgrundsätze hinausgehende Haftung kann in kei-
nem Fall übernommen werden. Die Haftung der VHS 
für fremdes Verschulden wird ausgeschlossen. 
Die VHS übernimmt keine Haftung für die von 
Kursteilnehmer/innen zu den Veranstaltungen einge-
brachten Gegenstände, insbesondere 
Wertsachen und Garderobe. Teilnehmer/innen, die im 
Rahmen der Veranstaltungen durch vorsätzliches  
oder grob fahrlässiges Verhalten Einrichtungsgegen-
stände oder Geräte beschädigen, haften dafür persön-
lich. Die Teilnehmer/innen sind verpflichtet, im Falle 
einer Störung oder eines Unglücksfalles alles Zumut-
bare zu tun, um zu einer Behebung der Störung beizu-
tragen oder aber entstehende Schäden möglichst ge-
ring zu halten. 
 
Hausordnung 
 
Die Volkshochschule ist in Schulen der Stadt Mayen 
sowie in anderen angemieteten Räumen zu Gast. Die 
Hausordnung der einzelnen Veranstaltungsorte ist 
Vertragsbestandteil. Der Teilnehmer erkennt sie als 
verbindlich an. Es wird dringend gebeten, die Haus-
ordnungen zu beachten und  
· in den Kursräumen nicht zu rauchen,  
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· die Aufstellung der Möbel nicht zu verändern,  
· die Vorschriften für das Parken von Fahrzeugen  
strikt einzuhalten.  
Schwere Verstöße gegen die Hausordnung berechti-
gen die Volkshochschule den Teilnehmer vom weite-
ren Kursbesuch auszuschließen. 
 
Steuervergünstigung 

Kosten für Veranstaltungen der Volkshochschule kön-
nen als sogenannte „Werbungskosten“ gelten, wenn 
der/die Teilnehmende durch die Veranstaltung in sei-
nem/ihrem Beruf weitergebildet wird. Lohnsteuer-
pflichtige Kursteilnehmer können im Lohnsteuerjah-
resausgleich unter Vorlage der Teilnahmebescheini-
gung die gezahlten Beträge, (einschließlich der ent-
standenen Kosten für eventuelle Lehrbücher und  
eventuell anfallende Fahrtkosten) geltend machen. 
 
Datenschutz 

Die Einhaltung der Bestimmungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) wird zugesichert.  
 
Urheberschutz 

Fotografieren und Bandmitschnitte in den Veranstal-
tungen sind nicht gestattet. Das Kopieren eingesetzter 
EDV-Software ist verboten. Ohne Genehmigung darf 
ausgeteiltes Lehrmaterial nicht vervielfältigt werden. 
 

Ankündigungen 

Ankündigungen der VHS erfolgen durch regionale 
Fernseh- und Rundfunksender, die Presse und/oder 
durch Plakate. Soweit die einzelnen Programmpunkte 
noch nicht angegeben sind, wird durch besondere 
schriftliche Einladung bzw. andere geeignete Medien 
darauf hingewiesen. Wir bitten um freundliche Kennt-
nisnahme. 
 
Gültigkeit und Anerkennung der Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen 

 
Diese Geschäftsbedingungen gelten ab dem  
01-07-2005. Sollte eine Bedingung ungültig sein oder 
werden, behalten alle übrigen Bedingungen ihre Gül-
tigkeit. Mit dem Vertragsabschluss werden die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen Vertragsbestandteil. 
Der Teilnehmer erkennt sie durch seine Anmeldung 
bzw. Teilnahme ausdrücklich an. Die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen hängen im Büro der VHS aus. 


